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3.  Zuwendungsempfänger 
 
1Zuwendungsempfänger sind Studierende eines primärqualifizierenden Studiengangs Pflege an einer in Nr. 
2 genannten Hochschule. 2Ausgenommen von Satz 1 sind Studierende, die einen primärqualifizierenden 
Studiengang der Pflege in Teilzeit absolvieren.


